
Unsere Anträge zur Vernehmlassung Richtplanrevision Kanton Luzern - Thema Windenergie

Vernehmlassung vom 29.11.2022 bis 27.1.2023

Vorbemerkung:

Wie wir festgestellt haben sind im neu definierten Windenergie-
gebiet 1 (Richtplanperimeter) auf dem Gemeindegebiet Hitzkirch 
höchstens noch 1 bis 2 Windenergieanlagen möglich.
Den möglichen Bereich haben wir in der Karte in gelber Farbe 
eingezeichnet.

Weiter haben wir festgestellt, das eine Windenergieanlage, WEA 
im Hölzli, in den Plänen des Kantons Luzern eingetragen ist, für 
welche überhaupt noch kein Projekt bei der Gemeinde Hitzkirch 
angemeldet oder eingetragen ist.
Mit diesem Eintrag soll ein Präjudiz geschaffen werden, bevor 
überhaupt eine Realisierbarkeit geprüft wurde.

Die in der Vernehmlassung dargelegten Planunterlagen bezeu-
gen die unprofessionelle Abklärung der Behörden und Planer.
Diverse Ausschlussgebiete und Gründe dafür wurden überhaupt 
nicht erwähnt. Ebenso ist unverständlich, wie der nördliche Teil 
des Perimeters in einem Ausschlussgebiet festgesetzt wurde.

 6289 Müswangen, 2.2.2023
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E6a-1 Ziele und
Grundsätze

Das Windenergiegebiet 1 Lindenberg auf dem ganzen 
Gemeindegebiet Hitzkirch - Müswangen ist aus dem 
Richtplan zu entfernen.

Begründung:Antrag:
(Erfasst von Interessengemeinschaftaft
gegen Windpark Lindenberg - Hitzkirch)

Kapitel:

Anhang A

Auf dem Gemeindegebiet Hitzkirch im Ortsteil 
Müswangen sind nach der Berücksichtigung 
aller Ausschlusskriterien höchstens nur noch 
2 Windenergieanlagen möglich. Der Windrad 
Typ (GE-5.5 158), welcher durch die
Windpark Lindenberg AG (AEW, CKW, SIG) 
auf der Aargauerseite des Lindenbergs 
bestimmt wurde, verursacht auf Nabenhöhe 
(150 Meter) Emissionen von 108 dBA, diese 
Anlagen erzeugen bis an die Grenze der 
ersten Häuser in Müswangen einen 
Schallpegel von 40 dBA, das gesamte Dorf
Müswangen und der Ortsteil Hämikerberg 
würde mit 35 dBA beschallt, wenn die 
Windräder laufen.
Es ist ja eine Vorgabe, dass auf dem Linden-
berg die gleichen Typen installiert werden 
sollen. Dazu ist fraglich, ob diese beiden 
Windräder ohne gegenseitig Beeinflussung 
platziert werden können.
Die beiden möglichen Windenergieanlagen 
sind genau im Bereich des geomorphologi-
schen INR Objekts "mü5", welches den 
Grundwasser- und Quellbereich Steiacher in 
Müswangen speist und auch über den 
Dorfbach entwässert.

Die in der Karte eingetragenen Schallemissionsbereiche entsprechen den Umweltverträglichkeitsberichten
der Windparks Beckum und Dalldorf-Grabau in Deutschland, sowie den Angaben der Ennova SA, welche die
Windpark Lindenberg AG (Aargau) berät. An all diesen Anlagestandorten sind GE-5.3/5.5 158 projektiert.

50dB



Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

E6a-1 Ziele und
Grundsätze

Das Windenergiegebiet 1 auf dem 
Lindenberg Teil Gemeinde Hohenrain ist 
ebenfalls aus dem Richtplan zu streichen, da 
durch Ausschlüsse und Restriktionen 
höchstens noch 2 Windräder auf diesem 
Gemeindegebiet platziert werden können.
Durch die Höhenbeschränkung der 
Windräder ist ein nationales Interesse nicht 
mehr erreichbar.

Im Gemeindegebiet von Hohenrain bestehen heute 
schon Restriktionen durch die Luftwaffe. In diesem 
Gebiet dürfen höchstens 200 Meter hohe Windräder 
gebaut werden.
Dies betrifft die Gebiete Ober-Illau und Lieli. 
Windräder werden in den RADAR- Informationen
als Falschziele detektiert. 
In diesen Bereichen muss die Detektion unterdrückt 
werden. Das heisst, in den unterdrückten Bereichen 
hat man keine Information über Flugbewegungen.

Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

E6a-1 Ziele und
Grundsätze

Das Windrad der Windenergie Lindenberg 
AG, im Hölzli, Müswangen ist aus dem 
Übersichtsplan im Windenergiegebiet 1 zu 
eliminieren.
Laut Gemeinde Hitzkirch besteht noch kein 
Projekt. Es ist lediglich eine Absichts-
erklärung der Windenergie Lindenberg AG.
Es bestehen dafür auch keine KEV-/EVS 
Zusagen oder ein Eintrag auf der Warteliste 
bei Pronova.
Mit der Windpark Lindenberg AG auf der 
Aargauerseite ist lediglich ein Standort ab-
gesprochen, welcher den Windertrag der 
WEA 2 im Grod auf der Aargauer Seite nicht 
schmälert. Im Hofbereich von Landwirt Birrer 
im Hölzli sind aber bereits Leerrohre und ein 
Anschluss an die CKW Eispeisung in 
Hitzkirch realisiert.
Die Bauern organisieren einfach.

Ein Windrad der Windenergie Lindenberg AG kann 
am heute vorgesehenen Standort „im Hölzli“ 
Koordinate 2665.856 / 1231.333 sicher nicht 
realisiert werden.
Dieser Standort befindet sich im Abstand von 150 
Meter zur im GIS provisorisch ausgeschiedenen 
Grundwasserschutzzone. Dort liegt das anstehende 
Oberflächenwasser in 3,5 Meter Tiefe. Die Fotobelege 
von der Baggersondierung sind bei mir. Im weiteren 
befindet sich dieser Standort exakt über der alten 
Schmelzwasserrinne aus der vorletzten Eiszeit. Sie 
ist ein geomorphologisches inventarisiertes INR 
Objekt "mü4" des Kantons Luzern.
Der Gemeinderat von Hitzkirch wollte bei der Gesamt-
revision Ortsplanung vom 30.5.2016 die INR Objekte 
auf dem Gemeindegebiet auf Druck der Bauern, 
entgegen dem Antrags des LAWA / Regierungsrats 
im Vorprüfungsbericht vom 2. Juni 2014 , Seite 7, 
nicht. Statement der Bauern: "Wir graben unsere 
Entwässerungsgräben da wo wir wollen".



Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

E6a-1 Ziele und
Grundsätze

Die eventuelle Störung der Seismik Station 
HAEMIK Schweizerischer Erdbebendienst 
"nationales Interesse" ist unter den Vorbe-
haltskriterien für das Windenergiegebiet 1 
neu aufzuführen und zu überprüfen. Speziell 
für den Bereich Müswangen. Diese Anlage 
ist nur 2 Km vom Standort der beiden
möglichen Windräder entfernt.

Ich habe in der Begleitgruppe als Vertreter der 
Gegner und der Anwohner von Müswangen und 
Hämikon von der Windpark Lindenberg AG (Aargauer 
Seite) Bereich Beinwil i. Freiamt 2021 gefordert, dass 
beim Schweizerischen Erdbebendienst abgeklärt 
wird, ob durch die Bodenerschütterungen durch die
Windräder Störungen oder Fehler in den seismischen 
Auswertungen entstehen können.
Am 1.9.2022 habe ich bei den Investoren in der 
Begleitgruppe nachgefragt, ob dies geschehen sei. 
Antwort: Dann stehen halt 2 nationale Interessen
gegenüber.

Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

E6a-1 Ziele und
Grundsätze

Eine Windgeschwindigkeit mit 5.2 Meter pro 
Sekunde auf Nabenhöhe als sehr gut be-
zeichnen, kann nur jemand, der sich noch 
nie mit defizitären Windenergieanlagen aus-
einandergesetzt hat. Für ein effizientes 
Windrad braucht es mindestens 6 bis 6.5 
m/s. Es wird einfach subventioniert ohne auf
den Nutzen zu schauen.
Es ist ja ein politisches Projekt - die einge-
schüchterte Bevölkerung zahlt schon.

Windräder auf der Luzerner Seite werden mit einer 
durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5,2 
Meter/Sekunde auf 150 Meter Nabenhöhe, auf der
Müswanger Allmend, keinen Beitrag zur Energie-
wende leisten.
Die Windpark Lindenberg AG / die Firma Meteo Test 
hat auf einem Windmessmast im Bereich Horben seit 
April 2014 bis im September 2023 Messungen durch-
geführt.
Für eine Anlage konnte man einen Durchschnitt von 
5.5 m/s feststellen. Windverhältnisse von 5 - 5.5 m/s 
als gut zu bezeichnen ist fast ein Hohn.
In Deutschland investiert bei solchen Prognosen 
niemand mehr.
Siehe:
http:/www.windpark-lindenberg-gegner.ch/wind.pdf 



Begründung:Antrag: 
(Erfasst durch Interessengemeinschaftaft
gegen Windpark Lindenberg - Hitzkirch)

Kapitel:

E6a-2
Karteneinträge
und Auflistung

Alle Grundwasserschutzzonen sind als Aus-
schlussgebiet zu bezeichnen und sind in 
einer Karte aufzuführen

Der Lindenberg ist ein ein Grundwasserspeicher und 
liefert das gesamte Trinkwasser für 4 Gemeinden.
Unser Trinkwasser ist das Lebensmittel Nr. 1.
Ein Geologe der Jäckli Geologie AG orientierte an der 
Begleitgruppensitzung Nr. 3 der Windpark Linden-
berg AG im April 2018 über Geologie und 
Grundwasser auf dem Lindenberg. Er stellte fest, das 
die Entwässerung des ehemaligen Hochmoors ein 
grosser Fehler sei. Das Oberflächenwasser gehöre 
nicht drainiert. Dieses sollte in den tieferen Grund-
wasserbereich versickern, da ja immer mehr Trink-
wasser benötigt wird und dadurch die gelegentliche
Trockenheit im Sommer gemildert werden könne.

Begründung:Antrag: 
(Erfasst durch Interessengemeinschaftaft
gegen Windpark Lindenberg - Hitzkirch)

Kapitel:

E6a-2
Karteneinträge
und Auflistung

In der von der Windpark Lindenberg AG 
veranlassten Untersuchung bezüglich Brut-
vögel durch die Nateco AG sind die Vorkom-
men der Greifvögel, Feldlerchen und Störche 
auf der Luzerner Seite im Windenergie-
gebiet 1 aufgeführt. Diese Zonen sind in der 
Karte 33 Brutvögel (Seite 6) einzutragen.

Das Konfliktpotential bezüglich der Greifvögel und 
Feldlerchen ist im Gebiet der überhaupt möglichen 
Windradstandorte auf dem Gemeindegebiet Hitzkirch
garantiert gross.
Die Raubvögel und Störche orientieren sich an 
starken Magnetfeldern und lassen sich auch dort 
nieder. Diese Felder sind auch in der geologischen 
Karte der Schweiz, Aeromagnetische Karte 1100 m im 
Bereich des Windenergiegebiete 1 dargestellt.
Das Aeromagnetische Feld auf 1100 Meter ü. Meer im 
Bereich Dörndlen - Sulzerkreuz - Weienbrunnen ist so 
dicht, dass in diesem Gebiet eine dauerhafte Rot-
milanpopulation von mindestens 50 Exemplaren 
vorhanden ist. Also unmittelbar im Bereich der über-
haupt noch möglichen Windenergieanlagen. Wir
haben hunderte Fotobelege und Videoaufnahmen.
Eine Richtigstellung der Vogeluntersuchung der 
Windpark Lindenberg AG ist als Beilage angehängt.

http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch/UVBVoegel.pdf 

Anhang B

Nachtrag: Beleg Rotmilane in Sulz am 18.2.2023   15:17
http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch/rotmilane.mov 



Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

Die Grundwasserschutzgebiete S1 und S2, 
sowie die neu erstellten provisorischen 
Schutzzonen im Windenergiegebiet 1 sind in 
einer Karte aufzuführen und darzustellen.

Interessanterweise ist im Wasserversorgungsatlas 
Hitzkirch, Blatt 1110, Nachgeführt durch Kanton 
Luzern bis April 1974, der Grundwasserbereich
zwischen Müswangen und dem Sulzerkreuz exakt bis 
zur eiszeitlichen Schmelzwasserrinne, inventarisierte 
geomorphologische Zone "mü4" ausgewiesen.
Um 1974 wurden plötzlich 3 weiter Höfe im Bereich 
Weienbrunnen gegründet. Und siehe da, der Grund-
wasserbereich wurde plötzlich in Richtung Nordwest
zurückgestuft.
Ein Geologe der Jäckli Geologie AG orientierte an der 
Begleitgruppensitzung Nr. 3 der Windpark 
Lindenberg AG im April 2018 über die Geologie und
Grundwasser auf dem Lindenberg. Er stellte fest, das 
die Entwässerung des ehemaligen Hochmoors ein 
grosser Fehler sei. Das Oberflächenwasser gehöre
nicht drainiert. Dieses sollte in den tieferen Grund-
wasserbereich versickern, da ja immer mehr Trink-
wasser benötigt wird und dadurch die gelegentliche
Trockenheit im Sommer gemildert werden könne.

E6a-2
Karteneinträge
und Auflistung



Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

Das Bild 50 erweiterter Puffer um Nieder-
schlagsradar ist unter den Bildern Aus-
schlusskriterien aufzuführen.
Der durch Meteo Schweiz, Bundesamt für 
Meteorologie verfügte Ausschlusssektor von 
3.2° ist in der Karte 50 einzutragen.

Das Bundesamt für Meteorologie hat einen Aus-
schlusssektor von 3.2° für Windenergieanlagen für 
den Anflugkorridor West (TMA LSZH 7) erlassen. Das
neue System Wetterradar Albis erlaubt eine bessere 
Unterscheidung zwischen Regen, Schnee, Hagel und 
Graupel. Es dient auch als Grundlage für die 
Warnung vor Starkniederschlag, Gewitter oder 
Hochwasser. Das Albis RADAR liefert ausserdem 
genaue Daten für das Flugwetter, welches in den 
Cockpits den Piloten angezeigt wird. Deshalb wurde 
der Windpark Lindenberg AG die Auflage erteilt, dass 
in einem bestimmten Perimeter auf dem Lindenberg 
keine Windturbinen gestellt werden dürfen. Deshalb 
ist die Windenergieanlage Nr. 3 der Windpark 
Lindenberg AG im Bereich Horben-Sonneri 1.05 Km 
von der nächstgelegenen WEA 2 im Grod entfernt. 
Hier wird bereits die Vereinbarung, Windenergie-
anlagen auf dem Lindenberg sollen nicht mehr als 
800 Meter von einander entfernt sein, nicht einge-
halten ! Dieser Winkel (Sektor) gilt selbstredend auch 
für die Luzerner Seite.

E6a-2
Karteneinträge
und Auflistung

Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:
Das Bild 52 Zivile Richtfunkstrecken ist unter 
den Bildern Ausschlusskriterien aufzuführen 
und in Zivile Richtfunkstrecken und Anlagen 
zu benennen. Das Ausschlussgebiet um die
Polycom-Antenne, sowie die beiden Aus-
schlussgebiete für die Richtstrahlanbindun-
gen sind darzustellen.

Das Bundesamt für Kommunikation hat ein Aus-
schlussgebiet im Radius von 700 Meter um die 
Polycom Antenne beim Sulzerkreuz bestimmt, damit 
diese Anlage nicht durch elektromagnetische Einflüs-
se durch Windräder gestört wird.
Diese Antenne ist von kantonalem und nationalem 
Interesse und sichert die Verbindung zu diversen 
Notfalldiensten, und darf nicht gefährdet werden. Im
Richtstrahl-Anbindungsbereich nach Süden und 
Luzern sind in einem Streifen von 100-150 Meter auf 
beiden Seiten der Richtstrahlverbindung ebenfalls 
keine Windturbinen möglich.

E6a-2
Karteneinträge
und Auflistung



Begründung:Antrag: (Erfasst von Alfred Gloor)Kapitel:

Das Windrad der Windenergie Lindenberg 
AG, im Hölzli, Müswangen ist aus dem Über-
sichtsplan im Windenergiegebiet zu elimi-
nieren.
Laut gemeinde Hitzkirch besteht noch kein 
Projekt. Es ist lediglich eine Absichtserklä-
rung der Windenergie Lindenberg AG.
Es bestehen dafür auch keine KEV-/EVS 
Zusagen oder ein Eintrag auf der Warteliste 
bei Pronova.
Mit der Windpark Lindenberg AG auf der 
Aargauerseite ist lediglich ein Standort ab-
gesprochen, der den Windertrag der WEA 2 
im Grod auf der Aargauer Seite nicht 
schmälert.
Im Hofbereich von Landwirt Birrer im Hölzli 
sind aber bereits Leerrohre und ein An-
schluss an die CKW Eispeisung in Hitzkirch 
realisiert. Die Bauern organisieren einfach.

Der Bundesrat hat ja im Oktober 2022 beschlossen, 
dass auch die Zuströmgebiete des Grundwassers 
geschützt werden müssen. Dazu haben die Kantone 
bis 2034 Zeit, dies durchzusetzen.
Es ist grobfahrlässig, wenn in solchen Gebieten wie 
im Hölzli Windenergieanlagen erstellt werden sollen. 
An diesem eingetragenen Standort stehen kiesig-
sandiges Material an und das zuströmende Ober-
flächenwasser steht auf ca 3.5 bis 4 Meter an und 
speist unser Grund- und Trinkwasser. An diesem 
Standort herrschen andere Verhältnisse als im 
Seitenmoränenbereich aus der letzten Eiszeit mit 
kompakten Seitenmoränenböden.
Bei den geologischen Abklärungen der Windpark 
Lindenberg AG bezüglich Wasserhaltung der Böden 
wurden auf der Luzerner Seite keine Untersuch-
ungen und Markierungsversuche getätigt.
Wie inzwischen wahrscheinlich alle wissen beziehen 
4 Gemeinden um den Windparkperimeter ihr gesam-
tes Trinkwasser aus unserem Grundwasserspeicher.

E6a-2
Windenergiege-
biete und Stand-
orte für Wind-
energieanlagen

und

Richtplan-Karte
Massstab 
1:55'000

W E A
im Hölzli



risseiszeitliche
Schmelzwasser-
rinne

WEA
im Hölzli

hier gehört kein
Windrad hin !

150 Meter

Begründung:Antrag:
(Erfasst durch Interessengemeinschaftaft
gegen Windpark Lindenberg - Hitzkirch)

Kapitel:

Das Windrad im Weienbrunnen "im Hölzli" ist 
vom Richtplan zu entfernen.

Ein Windrad der Windenergie Lindenberg AG 
kann am heute vorgesehenen Standort "im 
Hölzli" Weienbrunnen Koordinate: 2665.856 
/ 1231.333 sicher nicht realisiert werden. 
Dieser Standort befindet sich im Abstand von 
150 Meter zu einer im GIS eingetragenen 
provisorischen Grundwasserschutzzone. 
(Beilage).
Dazu würde diese Anlage exakt über dem 
inventarisierten INR Objekt "mü4" stehen.
Die eiszeitlichen Schmelzwasserrinnen INR 
mü4 und mü5 liefern grosse Mengen Wasser 
in die Gebiete Müswanger Allmend und in 
den Bereich Steiacher mit Quellfassungen.
Leider wird viel von diesem Wasser im 
Bereich der Allmend drainiert und über 
Entwässerungsgräben in den Dorfbach 
geleitet.
Dieses Wasser sollte eigentlich durch die 
Böden in den effektiven Grundwasserbereich 
durchfiltern.

E6a-2
Windenergieanlage: 
Weienbrunnen

Anhang C

und

E6a-2
Windenergiegebiete 
und Standorte für 
Windenergieanlagen

Anhang D
INR Objekt mü4


